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Deine Schulleitung will die Schülerzahlen retten, wie an jedem WBK.

Ich rufe aber auch nur in Notfällen jemanden an, wer auf Mails nicht reagiert, hat
offensichtlich keine Lust auf den Schulbesuch.

Ist es denn formal notwendig oder reicht nicht schon die lange Abwesenheit, ggf. noch in
Verbindung mit dem Mahnbrief, dass man die S entlässt?

OT: Warum haben die denn immer solche Angst, dass die S-Zahlen in den Keller rauschen bzw.
vor dem Landesrechnungshof? Ich meine, warum ist man Beamter auf Lebenszeit. Sollen die
WBKs doch geschlossen werden, was juckt es mich? Geh ich eben woanders hin bevor ich den
Studierenden in den Allerwertesten krieche mit geschönten Noten oder ihnen
hinterhertelefoniere etc.
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